




















































ANLAGE 3 
 

BRITA Vivreau GmbH, Regensburg  

Anhang für 2025 

 
A. Firmierung der Gesellschaft 

BRITA Vivreau GmbH, Johanna-Kinkel-Str. 6, 93049 Regensburg, Sitz: Regensburg, 
Amtsgericht Regensburg, Handelsregisternummer: HRB 4317. 

 

B. Allgemeine Hinweise 

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den 
einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große 
Kapitalgesellschaften.  

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 (2) HGB 
aufgestellt. 

 

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.  

Nach dem Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit wird der 
Abschluss unter der Annahme aufgestellt, dass das Unternehmen für die absehbare Zukunft 
seine Geschäftstätigkeit fortführt.  

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und 
werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.  

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, 
soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.  

Die Abschreibungssätze richten sich nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer. 
Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 250 und EUR 800 werden 
seit 2019 gem.§ 6 Abs. 2 EStG mit dem Prinzip der Sofort-Abschreibung abgebildet. 
Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten kleiner EUR 250 sind im Zugangsjahr 
sofort als Aufwand erfasst worden.  

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich 
zeitanteilig.  

Bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen 
vorgenommen. Sind die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung weggefallen, erfolgt 
eine Wertaufholung.  

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Für Handelswaren werden 
Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen ermittelt und in die 
Bewertung mit einbezogen. Soweit die Wiederbeschaffungskosten gefallen sind, wird 
entsprechend dem Niederstwertprinzip bewertet. Auf auslaufende Produkte und Produkte mit 
geringer Gängigkeit werden angemessene Abschläge vorgenommen.  
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen 
risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen 
Rechnung getragen. Eine allgemeine Risikovorsorge wurde auf die nicht 
einzelwertberichtigten Forderungen durch angemessene prozentuale Abschläge 
vorgenommen.  

Die Steuer- und die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken 
und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit 
von mehr als einem Jahr sind mit dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen 
Zinssätzen entsprechend ihrer Restlaufzeit abgezinst. Künftige Preis- und Kostensteigerungen 
werden berücksichtigt, soweit es hierfür Anhaltspunkte gibt.  

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten 
Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, 
Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder 
aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden diese mit den unternehmensindividuellen 
Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und die Beträge der sich 
ergebenden Steuerbe- und -entlastung nicht abgezinst. Die Aktivierung eines Überhangs 
latenter Steuern unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts. Die 
Gesellschaft macht von dem Wahlrecht gem. § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB Gebrauch und 
verzichtet auf den Ansatz der aktiven latenten Steuern. 

Fremdwährungsumrechnung 

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum 
Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst. Zum Abschlussstichtag werden die kurzfristigen auf 
fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit dem 
Devisenkassamittelkurs umgerechnet. 

 

D. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
1. Anlagevermögen 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der 
Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt. 
 

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
 
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten Forderungen gegen die 
Gesellschafterin in Höhe von TEUR 789 (Vorjahr: TEUR 301). Die Forderungen gegen 
verbundene Unternehmen sind vollständig aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. 
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von 
bis zu einem Jahr. 
 
3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine 
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

 



ANLAGE 3 
 

4. Sonstige Rückstellungen 
 
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Überstunden, 
Resturlaub, Kundenboni aufgrund von Jahresrückvergütung, ausstehende 
Lieferantenrechnungen, sowie einer Jubiläumsrückstellung für die Mitarbeiter. 
 
5. Verbindlichkeiten   

 
Sämtliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, gegenüber verbundenen 
Unternehmen sowie sonstige Verbindlichkeiten haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von 
unter einem Jahr. Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte 
gesichert. Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen“ 
(TEUR 1.889) beinhaltet ausschließlich Verbindlichkeiten aus dem Lieferungs- und 
Leistungsverkehr. Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern“  
(TEUR 22.397) enthält Darlehensverbindlichkeiten (TEUR 5.198) mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren, sowie die Verbindlichkeit aus der Ergebnisabführung 
gegenüber der BRITA SE (TEUR 17.199).  
 
 
E. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 

Nach § 285 Nr. 4 HGB teilen sich die Umsatzerlöse nach Produktgruppen auf: 
  

 
 2025 2024 

 TEUR TEUR 

Geräte 14.264  13.950  
Miete 20.746  18.480  
Zubehör 3.028 2.617  

Service 18.757  15.972  
   
 
 
Sonstige betriebliche Erträge      
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 444 
(Vorjahr: TEUR 225). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung 
von Rückstellungen in Höhe von TEUR 426 (Vorjahr TEUR 181).  

 
Sonstige betriebliche Aufwendungen      
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe 
von TEUR 229 (Vorjahr: TEUR 0). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um 
Nachzahlungen aus der Verpackungsprüfung 2024 in Höhe von TEUR 142. 

 

F. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von 
TEUR 1.721 für 2026 und TEUR 1.599 für 2027 und nachfolgende Jahre. 
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G. Mitarbeiter 
 
Die Gesellschaft beschäftigte durchschnittlich 245 Mitarbeiter (Vorjahr: 225). 
 
 
H. Sonstige Angaben 
 
1. Geschäftsführung 

Geschäftsführer der BRITA Vivreau GmbH ist Herr David Cerny. Auf die Angaben der 
Geschäftsführerbezüge nach § 285 Nr. 9 a) HGB wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. 

 

2. Mutterunternehmen 
 

Die BRITA Vivreau GmbH ist eine Tochtergesellschaft der BRITA SE, Taunusstein. Als 
oberstes Mutterunternehmen erstellt die BRITA SE den Konzernabschluss sowohl für den 
größten als auch den kleinsten Kreis von einbezogenen Unternehmen. Der Konzernabschluss 
der BRITA SE ist am Sitz der Gesellschaft in Taunusstein erhältlich. 

 

I. Ergebnisverwendung 
 
Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags mit der Muttergesellschaft, der BRITA 
SE, Taunusstein, wird der Jahresüberschuss vollständig an die Muttergesellschaft abgeführt. 

 

J. Abschlussprüferhonorar 
 
Das für das Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers der Gesell-
schaft beträgt TEUR 24 für Prüfungsleistungen für den Jahresabschluss. 

 

K. Nachtragsbericht 
 
Nach dem Abschlussstichtag haben sich die geopolitischen Spannungen zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran deutlich verschärft. Diese 
Entwicklungen stellen ein wesentliches Ereignis nach dem Bilanzstichtag dar. Die Gesellschaft 
prüft derzeit die potenziellen Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit. Diese können 
insbesondere umfassen: 
  
• Lieferketten: Verzögerungen oder Unterbrechungen bei Zulieferungen aus betroffenen 
Regionen 
 
• Energiepreise: Erhöhte Volatilität und steigende Kosten für Rohstoffe und Energie 
 
Eine verlässliche Quantifizierung der finanziellen Auswirkungen ist zum Zeitpunkt der 
Aufstellung dieses Abschlusses aufgrund der dynamischen Lage nicht möglich. 
 
 
Regensburg, 17. April 2026 

























1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
-

tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im 

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein 
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der 
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit 
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, 
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden 
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: SPALL & KOLSCH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 70006103063 | AV00026196




